
Ordnung für Beiträge und Leistungen 
des TC`80 Blau-Weiss Niederbrechen 

( §§ 12 / 13, Satzung) 
 

 

Folgende Gebühren und Leistungen sind  bei einer Mitgliedschaft zu erbringen: 

 
 

Aufnahmegebühr                                                                                   entfällt 
         
Mitgliedsbeiträge                                                                       Jahresbeiträge 

 
Aktive Mitglieder 
 

Kinder                                                                bis 10 Jahre                      frei 
Kinder und Jugendliche                         von 11 bis 18 Jahre                  40,00 € 
Kinder und Jugendliche                                         ermäßigt*                  30,00 € 
Erwachsene                                                                                            96.00 € 
 
* wenn ein Familienmitglied schon den normalen aktiven Beitrag bezahlt.                 

 
Passive / Fördernde Mitglieder                                                           18,00 € 
 
 
Jährliche Arbeitsleistungen  (für aktive Erwachsene bis 67 Jahre) 
 
Arbeitseinsatz                   4 Stunden            oder ersatzweise               50,00 € 
Wirtschaftsdienst              1 Woche              oder ersatzweise             125,00 € 
 
Halbjährliche Mitgliedschaft bedeutet 50% der jährlichen Beiträge und Leistungen. 

 
Beiträge sind grundsätzlich im Bankeinzugsverfahren zum 1.4. zu entrichten.  
Rücklastschriften, die das Mitglied zu vertreten hat, werden diesem mit einer 
zusätzlichen Bearbeitungsgebühr von 10.- € in Rechnung gestellt. 
 
 

Beim Eintritt im ersten Halbjahr werden 100%, im zweiten Halbjahr 50% der 
Beiträge und Leistungen erhoben. 
Gleiches gilt für den Wechsel von passiver zu aktiver Mitgliedschaft, bereits 
bezahlte Beiträge werden verrechnet. 
 
Der Austritt ist halbjährlich mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zum 30.6. 
oder 31.12. möglich. Gleiches gilt für den Wechsel von aktiver zu passiver 
Mitgliedschaft. 
 
In Ausnahmefällen (Krankheit, Ortswechsel  etc.) kann von den festgelegten 
Daten abgewichen werden. Dazu ist dem Vorstand ein schriftlicher Antrag 
vorzulegen. 
 
 
 
 
 

Diese Ordnung ist mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 03.03.2017 in 
Kraft getreten. 

 


